
Umweltamt - Untere Abfawirtschaftsbehördo
Ihre Ansprechpartnerin
Frau Sonnenschein, 69/210
TeL: 207-2722
Fax: 207 - 2469

FDP-Fraktion und CDU-Fraktion - Bezirksvertretung Hagen-Mitte

Anfrage

Betreff: Vermütlung und Schäden an den Häusern Grafvon-Galen-Ring 7 und 9"

Hier: Antwort der Unteren AbfaUwirtschaftsbehörde

In ihrer Zuständigkeit als Untere Abf aUwirtschaftsbehörde wird das satzungsgemaße Behälter-
volumen des Hauses Graf-von Galen-Ring 9 sowie das der angrenzenden Häuser überprüft.
Falls erforderlich (aktuell nur Haus-Nr.7) wird die Anpassung der Restmülibehälteranzahl über
die Eigentumer veranlasst Es muss jedoch darauf hinqewiesen werde as e 'ch bei dem
dort regelmäßig illegal abgelagerten Müll nicht um herkömmlichen Hausmüll, sondern eher
Sperrmüll handelt. Dieser würde aufgrund seines Volumens nicht in einen Restmü!lhehäter
passen. Er müsste ordnungsgemäß über die Sperrmüi!abfuhr entsorgt werden. Darüber hinaus
ist nicht davon auszugehen, dass ausschließlich die Bewohnerinnen und Bewohner der dftekt
angrenzenden Häuser die Verursacher der Müllablagerung sind.

Ist ein Verursacher der illegalen Müllablagerung bekannt, z.B. durch einen Adressaufkieber,
wird dieses Vergehen über ein Bußgeldverfahren in der Verwaltungsabteilung geahndet.

Darüber hinaus ist das Ordnungsamt für die Veranlassung der Beseitigung der illegalen Müllab-
lagerung zuständig, da es sich um eine öffentliche Fläche handelt.

Stiller-Ludwig

Umweltamt - Untere Abfawirtschaftsbehördo
Ihre Ansprechpartnerin
Frau Sonnenschein, 69/210
TeL: 207-2722
Fax: 207 - 2469

FDP-Fraktion und CDU-Fraktion - Bezirksvertretung Hagen-Mitte

Anfrage

Betreff: Vermütlung und Schäden an den Häusern Grafvon-Galen-Ring 7 und 9"

Hier: Antwort der Unteren AbfaUwirtschaftsbehörde

In ihrer Zuständigkeit als Untere Abf aUwirtschaf tsbehörde wird das satzungsgemaße Behälter-
volumen des Hauses Graf-von Galen-Ring 9 sowie das der angrenzenden Häuser überprüft.
Falls erforderlich (aktuell nur Haus-Nr.7) wird die Anpassung der Restmülibehalteranzahl über
die Eigentumer veranlasst Es muss jedoch darauf hinqewiesen werde as es sich bei dem
dort regelmäßig illegal abgelagerten Müll nicht um herkömmlichen Hausmüll, sondern eher
Sperrmüll handelt. Dieser würde aufgrund seines Volumens nicht in einen Restmü!lhehäter
passen. Er müsste ordnungsgemS3 über die Sperimüilabfuhr entsorgt werden. Darüber hinaus
ist nicht davon auszugehen, dass ausschließlich die Bewohnerinnen und Bewohner der dftekt
angrenzenden Häuser die Verursacher der Müllablagerung sind.

Ist ein Verursacher der illegalen Müllablagerung bekannt, z.B. durch einen Adressaufkieber,
wird dieses Vergehen über ein Bußgeldverfahren in der Verwaltungsabteilung geahndet.

Darüber hinaus ist das Ordnungsamt für die Veranlassung der Beseitigung der iliegaen Müllab-
lagerung zuständig, da es sich um eine öffentliche Fläche handelt.

-:'; %/1 '

Stiller-Ludwig




	Anlage  1 170321_Antwort_Antrag_BVMitte_Graf-von galen-Ring
	Anlage  2 Stellungnahme Bauordnung GvGR 7-9

